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Das Änderungsprotokoll zum DBA Schweiz 
vom 21.8.2023 findet im Jahr 2025 noch keine 
Anwendung. Im Artikel werden die Regelun-
gen des Änderungsprotokolls in Bezug auf 
die Besteuerung von Arbeitslohn während 
der Freistellungsphase sowie für Abfindun-
gen näher beleuchtet. 
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Entgegen ersten Erwartungen findet das Ände- 
rungsprotokoll vom 21.08.2023 zum Doppel- 
besteuerungsabkommen (DBA) mit der Schweiz ab 
dem 01.01.2025 keine Anwendung. Da die Rati- 
fikation aussteht, werden die geplanten Änderun-
gen voraussichtlich erst ab dem 01.01.2026 anwend-
bar sein. Das Änderungsprotokoll zum DBA Schweiz 
enthält im Bereich der Einkünfte aus nicht selbst-
ständiger Arbeit einige signifikante Änderungen 
und Ergänzungen, über die wir bereits ausführlich 
in unserem Newsletter aus Oktober 2023 berichtet 
hatten. 

Im Folgenden soll der Fokus zum einen auf die 
steuerliche Behandlung von Gehaltszahlungen in 
Zeiträumen der Arbeitsfreistellung (sogenannter 
„garden leave“) gerichtet werden und zum anderen 
auf die steuerliche Behandlung von Abfindungs- 
zahlungen – beides im Verhältnis zur Schweiz. Die 
Behandlung entsprechender Zahlungen wurde im 
Änderungsprotokoll wesentlich angepasst und kolli-
diert dadurch mit der Meinung der Finanzverwal- 
tung gemäß dem BMF-Schreiben vom 12.12.2023 
zur steuerlichen Behandlung des Arbeitslohns nach 
DBA (IV B 2 – S 1300/21/10024 :005, Rn. 362, 
254ff.). Fraglich ist nun, wie entsprechende Zahlun-
gen bis zum Inkrafttreten des Änderungsprotokolls 
behandelt werden sollten.

Arbeitslohn während einer unwiderruflichen 
Freistellungsphase im Verhältnis zur Schweiz

a. Verwaltungsmeinung und BFH-Urteil

Da im Falle einer unwiderruflichen Arbeitsfreistel-
lung keine Tätigkeitsausübung stattfindet, steht 
nach Meinung der Finanzverwaltung (BMF-Schrei-
ben vom 12.12.2023, IV B 2 - S 1300/21/10024 
:005, Rn. 362) gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 des 
OECD-Musterabkommens (OECD-MA) grund- 
sätzlich dem Ansässigkeitsstaat das Besteuerungs-
recht zu. Diesem Tenor folgte auch der BFH in sei-
nem Urteil vom 01.08.2024 (VI R 23/22). Dabei ging 
es um einen in Deutschland ansässigen Steuer- 
pflichtigen, der bis zu seiner Arbeitsfreistellung in 
der Schweiz beschäftigt war. Mit der Begründung, 
dass der Steuerpflichtige ab der unwiderruflichen 
Arbeitsfreistellung nicht mehr in der Schweiz tätig 
war und unter Verweis auf das BMF-Schreiben vom 
12.12.2023 stellte der BFH fest, dass das allei- 
nige Besteuerungsrecht für die Gehaltszahlungen 
während der unwiderruflichen Arbeitsfreistellung 
bis zum Ende der Beschäftigung dem Ansässig-
keitsstaat Deutschland zustehe.

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2023/10/gms-newsletter-oktober-2023-kpmg.pdf


b. Gesetzliche Änderung ab dem Veranla-
gungszeitraum 2024

Der OECD-Kommentar zu Art. 15 OECD-MA folgt 
dieser Sichtweise nicht. Wenn ein DBA bei der Be- 
steuerung des Arbeitslohns den Regelungen 
des Art. 15 OECD-MA folgt, wie es im DBA mit 
der Schweiz der Fall ist, dann sieht Tz. 2.6 des 
OECD-Kommentars zu Art. 15 vor, das Arbeitslohn 
während einer Freistellungsphase, in dem Land der 
Besteuerung zu unterwerfen ist, in dem der Ar- 
beitslohn besteuert worden wäre, wenn der Arbeit-
nehmende bis zur Aufhebung des Arbeitsvertrages 
weitergearbeitet hätte. Dieser Kommentarmei- 
nung tragen die mit dem Jahressteuergesetz 2024 
eingeführten Regelungen des § 49 Abs. 1 Nr. 4 
Buchst. f EStG und des § 50d Abs. 15 EStG Rech-
nung (siehe dazu ausführlich GMS-Newsletter aus 
Januar 2025). Somit ist Arbeitslohn während einer 
unwiderruflichen Freistellungsphase ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2024 auch nach deutschem na-
tionalem Steuerrecht der Besteuerung in dem Land 
zu unterwerfen, in dem er ohne Arbeitsfreistellung 
steuerpflichtig gewesen wäre. Es muss also geprüft 
werden, wo der Mitarbeitende gearbeitet hätte, 
wäre er nicht freigestellt gewesen.

Da das Jahressteuergesetz 2024 erst am 
02.12.2024 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
wurde, konnte der BFH sich in dem oben ge- 
nannten Urteil vom 01.08.2024 noch nicht auf diese 
rückwirkend ab 01.01.2024 anzuwendende Neurege-
lung beziehen.

c. Änderungsprotokoll zum DBA Schweiz

Auch das Änderungsprotokoll vom 21.08.2023 
nimmt Stellung zur Behandlung von Arbeitslohn 
während einer widerruflichen und unwiderrufli-
chen Freistellungsphase und folgt dabei zum Teil 
dem OECD-Kommentar zu Art. 15 OECD-MA und 
zum Teil der deutschen gesetzlichen Neuregelung. 
Danach steht das Besteuerungsrecht für Arbeits- 
lohn, den ein widerruflich oder unwiderruflich 
freigestellter Arbeitnehmender bis zur Beendigung 
seines Beschäftigungsverhältnisses erhält, dem Ver-
tragsstaat zu, in dem die Arbeit ausgeübt worden 
wäre, wäre der Arbeitnehmer nicht freigestellt 
worden. Das Besteuerungsrecht fällt jedoch an den 
Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmenden zurück, 
sofern der Vertragsstaat, in dem die Arbeit ausgeübt 
worden wäre, den Arbeitslohn nicht besteuert. 

Dieses Prinzip soll auch für sogenannte Grenzgän- 
ger:innen gelten: Nach der Änderung des DBA-Pro-
tokolls sollen Grenzgänger:innen während des 
Zeitraums der Arbeitsfreistellung steuerlich so 
behandelt werden, als wären sie Grenzgänger:innen 
geblieben. Dementsprechend soll die Ermittlung 
der für die Grenzgängereigenschaft nicht schädli-
chen Nichtrückkehrtage mit Beginn der Freistellung 
enden (zeitanteilige Ermittlung).

d. Anwendung im Veranlagungszeitraum 2025

Zwar findet das Änderungsprotokoll vom 21.08.2023 
im Veranlagungszeitraum 2025 noch keine Anwen- 
dung; in Bezug auf die Besteuerung von Arbeitslohn 

während einer unwiderruflichen Freistellungsphase 
ist die Regelung aufgrund der entsprechenden 
deutschen nationalen (Neu-) Regelungen aber be- 
reits ab dem Veranlagungszeitraum 2024 anwend-
bar.

Konkret bedeutet das im deutsch-schweizerischen 
Kontext, dass bei der Besteuerung von Arbeitslohn, 
der während einer unwiderruflichen Freistellungs-
phase bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
gezahlt wird, geprüft werden muss, wo der Ar- 
beitslohn steuerpflichtig gewesen wäre, wenn der 
Mitarbeitende nicht freigestellt worden wäre.
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Abfindungen im Verhältnis zur Schweiz

a. Verwaltungsmeinung

Gemäß BMF-Schreiben vom 12.12.2023, Rn. 253 
ff. sind Abfindungen, die Arbeitnehmenden an-
lässlich des Ausscheidens aus dem Arbeitsverhält-
nis gezahlt werden, grundsätzlich Vergütungen aus 
unselbständiger Arbeit i.S. des Art. 15 Abs. 1 OECD-
MA. Sie gelten nach § 50d Abs. 12 EStG als für eine 
frühere Tätigkeit geleistetes zusätzliches Entgelt. 
Dementsprechend sind Abfindungen insoweit 
im ehemaligen Tätigkeitsstaat zu besteuern, als 
diesem für die frühere Tätigkeit des Arbeitnehmers 
das Besteuerungsrecht zustand. Für die Aufteilung 
der Vergütung ist die Ansässigkeit des Arbeitneh-
menden im Zuflusszeitpunkt maßgeblich und  
grundsätzlich nach der Dauer des Arbeitsverhält- 
nisses vorzunehmen. 

Allerdings weist das BMF-Schreiben vom 
12.12.2023 in Randnummer 256 sowie auch § 50d 
Abs. 12 S. 2 EStG darauf hin, dass sofern ein DBA 
eine davon abweichende Regelung trifft, diese vor-
rangig anzuwenden ist.

Beispiel:

Der mit Hauptwohnsitz in der Schweiz woh-
nende A, der bei einer deutschen Gesellschaft 
angestellt ist, wohnt und arbeitet unter der 
Woche in Deutschland. A versteuert sein ge-
samtes Gehalt gem. Art. 15 DBA Schweiz im 
Tätigkeitsstaat Deutschland. Ab März bis Ende 
Juli wird A von der Arbeit unter Fortzahlung 
des monatlichen Arbeitslohns unwiderruflich 
freigestellt. Zum 31.07. endet das Arbeitsverhält-
nis. Anfang März gibt A den deutschen Wohn-
sitz auf und lebt bis Ende Juli ausschließlich in 
seinem Wohnsitz in der Schweiz. Das während 
der Freistellungsphase ausgezahlte Gehalt 
muss auch weiterhin in Deutschland versteuert 
werden, weil A ohne die Freistellung auch wei-
terhin in Deutschland gearbeitet hätte. Obwohl 
das Änderungsprotokoll zum DBA Schweiz noch 
keine Anwendung findet, unterliegt aufgrund 
der gesetzlichen Neuregelung des  
§ 50d EStG das Arbeitsentgelt der Besteuerung 
in Deutschland.
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b. Änderungsprotokoll zum DBA Schweiz

Auch gemäß dem Änderungsprotokoll zum DBA 
Schweiz steht dem Tätigkeitsstaat das (anteilige) 
Besteuerungsrecht zu, wenn die Abfindungszahlung 
allgemein für das vorzeitige Ausscheiden aus dem 
Arbeitsverhältnis gewährt wird. Darüber hinaus wird 
im neuen Protokoll zum DBA Schweiz festgehalten, 
dass sich das Besteuerungsrecht grundsätzlich nach 
dem Besteuerungsrecht im Erdienungszeitraum 
richtet, wobei jedoch maximal das Jahr der Zahlung 
der Abfindung sowie die fünf vorangegangenen 
Jahre der aktiven Tätigkeit zu berücksichtigen sind. 
In diesem Punkt widerspricht das Änderungspro-
tokoll des DBA Schweiz somit der Verwaltungsauf-
fassung, wonach grundsätzlich auf die gesamte 
Dauer des Arbeitsverhältnisses abzustellen ist. Zwar 
weist das BMF-Schreiben vom 12.12.2023 darauf 
hin, dass sofern ein DBA abweichende Regelungen 
trifft, diese vorrangig anzuwenden sind. Da das 
Änderungsprotokoll zum DBA Schweiz jedoch noch 
keine Anwendung findet, ist die Finanzverwaltung 
auch noch nicht an die im Änderungsprotokoll auf-
geführte Regelung gebunden.
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Ansprechpartner:c. Anwendung im Veranlagungszeitraum 2025

Wird im Jahr 2025 als Erdienungszeitraum für die 
Beurteilung einer Abfindung unter Verweis auf das 
Änderungsprotokoll zum DBA Schweiz die Abfin- 
dung nur das Jahr der Zahlung der Abfindung und 
die fünf vorausgegangenen Jahre herangezogen, so 
ist damit zu rechnen, dass  die Finanzverwaltung  
unter Verweis auf das BMF-Schreiben vom 
12.12.2023 davon abweichen und stattdessen die 
Dauer des gesamten Beschäftigungsverhältnisses 
als Erdienungszeitraum zugrunde legen wird. 

Fazit
Das Änderungsprotokoll zum DBA Schweiz 
findet voraussichtlich erst ab dem 01.01.2026 
Anwendung. Während die darin enthaltene 
Neuregelung zur Besteuerung von Arbeitslohn 
während einer unwiderruflichen Freistellung 
aufgrund entsprechender deutscher nationaler 
Regelungen bereits analog angewendet wird, ist 
die Neuregelung in Bezug auf Abfindungen für 
die deutsche Finanzverwaltung im Veran- 
lagungszeitraum 2025 noch nicht bindend.
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